
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung  
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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Praktikum oder Arbeitsvertrag – angemessene
Vergütung

Urteil des LAG München vom 13.06.2016 – 3 Sa 23/16

LeitsätzedesGerichts:

1. Ein fünfeinhalbjähriges Praktikum, das zur Zulassung zur Prüfung

zumFachberaterfürFinanzdienstleistungenberechtigensoll,stellt

einArbeitsverhältnisdar,wennnachdemPraktikumsvertragdiefür

einArbeitsverhältnis typischenRechteundPflichtengeregeltwer-

denunddieBeschäftigungsichnachwenigenMonatenaufdiesel-

ben einfachen Tätigkeiten beschränkt. Für ein Arbeitsverhältnis

spricht des Weiteren die Geltendmachung von Schadensersatzan-

sprüchengegendie„Praktikantin“,diemiteinerunterlassenenbzw.

schlechtenErfüllungvonWeisungenbegründetwerden.

2. EineVergütungsabredevon€300,00bruttomonatlichfüreinfache

BürotätigkeitenundInternetrecherchenistnach§138Abs.2BGB

wegen Lohnwuchers nichtig, wenn die Unerfahrenheit der Prakti-

kantin(„ärmlicheVerhältnisse“)undihrevergeblicheSuchenach

beruflicher Perspektive ausgenützt werden und die Arbeitgeberin

sichwiederholtdesGeschäftsmodells„Praktikum“bedient.

3. FürdieZeitvorInkrafttretendesMindestlohngesetzeskannfürdie

VergütungsbestimmungaufdietariflicheEntlohnunginverwandten

Branchenzurückgegriffenwerden.

Kurzdarstellung des Sachverhalts 

DieKlägerin,diesichmitihremRealschulabschlussvon2008vergeblich

umeinenAusbildungsplatzbemühthatte,wurdevonderBeklagten,die

ein Gewerbe zur Vermittlung von Versicherungen betreibt und eine Er-
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laubnisalsVersicherungsmaklernach§34dGewOinnehat,abSeptem-

ber2009aufgrundeinesalsPraktikumsvertragbeschriebenenVertragszu

43WochenstundenundeinemmonatlichenEntgeltvon300,00Eurobrut-

tobeschäftigt.NachdemübereinstimmendenWillenderParteiensollte

dieKlägerinsodieVoraussetzungeneinermindestensvierjährigen„Be-

rufspraxis“ für die Zulassung zur Prüfung zur Fachberaterin für Finanz-

dienstleistungennach§3Abs.1Nr.3derVerordnungüberdiePrüfung

zu anerkannten Fortbildungsabschlüssen in der Finanzdienstleistungs-

wirtschafterwerben.Nach§3Abs.2derVerordnungmussdieseBerufs-

praxiswesentlicheBezügezudenAufgabenhaben,diein§2Abs.2der

Verordnunggenanntsind.

TatsächlicherfolgteeineAusbildungnuranMontagabendenundaneini-

genSamstagen,dierestlicheZeitarbeitetedieKlägerin.ImMärz2015be-

endetesie ihreTätigkeitundverlangtedieNachzahlungeinerangemes-

senenVergütung.

Kurzdarstellung der Entscheidungsgründe

DasLAGgabderKlägerinrecht.SeinerAnsichtnachlageinArbeitsver-

hältnisundkeinirgendwiegeartetesAusbildungsverhältnisvor.DieKlä-

gerin habe durchgängig Arbeitsleistungen wie vergleichbare Arbeitneh-

mer erbracht, die auch entsprechend zu vergüten seien. Die Tatsache,

dassdermitderKlägeringeschlosseneVertragalsPraktikumsvertragbe-

zeichnetwurde,seiirrelevant.Maßgebendseivielmehrdietatsächliche

DurchführungdesBeschäftigungsverhältnisses.DaeineAusbildungqua-

sinichtstattfand,müssedieArbeitnehmerinfürdieknappfünfjährigeBe-

schäftigungsdauer auch angemessen bezahlt werden. Das Gericht ver-

urteilte die Arbeitgeberin zu knapp 50.000 Euro Nachzahlung an Lohn,

SteuernundSozialversicherungsabgabenDieRevisionwurdezugelassen.
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Kurzkommentierung

Der Entscheidung des LAG München ist zuzustimmen. Nach ständiger

Rechtsprechung(vgl.UrteiledesLAGBerlin-Brandenburgvom24.06.2011

–unterKap.10.66–,desArbGKielvom19.09.2008–unterKap.10.43–

sowiedesLAGBaden-Württembergvom08.02.2008–unterKap.10.26)

habenPraktikantenAnspruchaufeineangemesseneEntlohnung,wenn

ihnenkeinWissenvermitteltwird,sondernsievielmehrwiereguläreAr-

beitnehmer eingesetzt werden. Auf die Vertragsbezeichnung kommt es

nacheinhelligerAuffassungdabeinichtan.
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Das neue Berufsbildungsrecht 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen 

unser Kundenservice gerne weiter: 

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten 
zu diesem Produkt in unserem Online-Shop: 

 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5705 

 
 
 

 
 
 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 
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